
 

 
 

 
 

 
 

N E W S L E T T E R 

Betriebswirtschaftliche Beratung Juni 2020 

 

____________________________________ 

 

Thema dieser Ausgabe 

   

 Eckpunkte zur „Überbrückungshilfe Corona“  

   

____________________________________ 

 

Der Koalitionsausschuss hat am 3.6.2020 beschlossen, 
dass als weitere Unterstützungsmaßnahme im Zusam-
menhang mit der Corona-Pandemie eine neue Überbrü-
ckungshilfe für Corona-geschädigte Unternehmen erfol-
gen soll. Am 12.6.2020 hat die Bundesregierung nun 
Eckpunkte für die „Überbrückungshilfe für kleine und mit-
telständische Unternehmen, die ihren Geschäftsbetrieb 
im Zuge der Corona-Krise ganz oder zu wesentlichen 
Teilen einstellen müssen“ beschlossen.  
 
Über diese Eckpunkte möchten wir Sie in diesem 
Newsletter informieren.  
 
 
Aktueller Stand 

 
Es ist zu beachten, dass die Überbrückungshilfe noch 
nicht endgültig umgesetzt ist. Die Richtlinien, Vollzugs-
hinweise, Antragsformulare und FAQ etc. werden derzeit 
noch von den zuständigen Behörden erarbeitet. Eine An-
tragstellung ist somit aktuell noch nicht möglich. Der vo-
raussichtliche Starttermin ist der 8.7.2020. 
 
Aktuelle Informationen zur Überbrückungshilfe Corona 
werden auf der Internetseite des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Wirtschaft, Landwirtschaft und Energie 
veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie auch auf 
den Informationsseiten 
 

 des Bundesministeriums für Wirtschaft,  

 der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft vbw 
und 

 der DATEV e.G. 
 
 
 

Ziel der Überbrückungshilfe 

 
Ziel der Überbrückungshilfe ist es, kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen aus Branchen, die unmittel-
bar oder mittelbar durch Corona-bedingte Auflagen oder 
Schließungen betroffen sind, für die Monate Juni bis Au-
gust 2020 eine weitergehende Liquiditätshilfe zu gewäh-
ren. Dadurch soll die wirtschaftliche Existenz dieser Un-
ternehmen gesichert werden.  
 
 
Antragsberechtigte 

 
Antragsberechtigt sind Unternehmen und Organisatio-
nen aus allen Wirtschaftsbereichen, soweit sie sich nicht 
für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds qualifizieren und 
soweit sie ihre Geschäftstätigkeit in Folge der Corona- 
Krise anhaltend vollständig oder zu wesentlichen Teilen 
einstellen mussten. Soloselbständige und selbständige 
Angehörige der Freien Berufe im Haupterwerb sind 
ebenfalls antragsberechtigt. 
 
Eine Einstellung der Geschäftstätigkeit vollständig oder 
zu wesentlichen Teilen in Folge der Corona- Krise wird 
angenommen, wenn der Umsatz in den Monaten April 
und Mai 2020 zusammengenommen um mindestens 60 
Prozent gegenüber April und Mai 2019 eingebrochen ist. 
Bei Unternehmen, die nach April 2019 gegründet worden 
sind, sind statt der Monate April und Mai 2019 die Mo-
nate November und Dezember 2019 zum Vergleich her-
anzuziehen. 
 
Der Antragsteller darf sich am 31. Dezember 2019 ge-
mäß EU-Definition nicht in Schwierigkeiten befunden ha-
ben.  
 
 

https://www.stmwi.bayern.de/ueberbrueckungshilfe-corona/
https://www.stmwi.bayern.de/ueberbrueckungshilfe-corona/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkte-ueberbrueckungshilfe.html
https://www.baymevbm.de/baymevbm/ServiceCenter/Corona-Pandemie/Unterst%C3%BCtzung-bei-Steuern-und-Sozialem-weitere-Finanzhilfen/Deutsch.jsp
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/informationsseite-zur-corona-krise/konjunkturpaket-unterstuetzung-durch-datev/massnahmen-in-den-datev-loesungen/antrag-auf-ueberbrueckungshilfen-durch-steuerberater-wirtschaftspruefer/?stat_Mparam=int_url_datev_ueberbrueckungshilfe
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Förderfähige Kosten 
 

Förderfähig sind bestimmte laufende Fixkosten. Die Kos-
ten müssen vertraglich begründete oder behördlich fest-
gesetzte und nicht einseitig veränderbare Fixkosten 
sein.  
 

Folgende Fixkosten werden von der Überbrückungshilfe 
Corona erfasst: 
 

1. Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke 
und Räumlichkeiten, die in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der Geschäftstätigkeit des 
Unternehmens stehen; 

2. Weitere Mietkosten; 
3. Zinsaufwendungen für Kredite und Darlehen; 
4. Finanzierungskostenanteil von Leasingraten; 
5. Ausgaben für notwendige Instandhaltung, War-

tung oder Einlagerung von Anlagevermögen 
und gemieteten Vermögensgegenständen, ein-
schließlich der EDV; 

6. Ausgaben für Elektrizität, Wasser, Heizung, 
Reinigung und Hygienemaßnahmen; 

7. Grundsteuern; 
8. Betriebliche Lizenzgebühren; 
9. Versicherungen, Abonnements und andere 

feste Ausgaben; 
10. Kosten für Steuerberater oder Wirtschaftsprü-

fer, die im Rahmen der Beantragung der 
Corona-Überbrückungshilfe anfallen; 

11. Kosten für Auszubildende. 
 

Die Fixkosten der Ziffern 1 bis 9 müssen vor dem 
1.3.2020 begründet worden sein. 
 

Personalaufwendungen im Förderzeitraum, die nicht von 
Kurzarbeitergeld erfasst sind, werden pauschal mit 10 
Prozent der Fixkosten der Ziffern 1 bis 10 gefördert. 
 
Um der besonderen Betroffenheit der Reisebüros ange-
messen Rechnung zu tragen, sind auch Provisionen, die 
Inhaber von Reisebüros den Reiseveranstaltern auf-
grund Corona-bedingter Stornierungen zurückgezahlt 
haben, den oben genannten Fixkosten nach gleichge-
stellt. 
 

Nicht förderungsfähig sind beispielswiese: 
 

 Kosten für Privaträume; 

 Lebenshaltungskosten; 

 Unternehmerlohn; 

 Zahlungen für Fixkosten, die an verbundene Unter-
nehmen oder an Unternehmen gehen, die im Eigen-
tum oder unmittelbar oder mittelbar unter dem be-
herrschenden Einfluss derselben Person oder des-
selben Unternehmens stehen. 

 
 
Förderungszeitraum 
 

Förderzeitraum sind die Monate Juni bis August 2020. 
Die förderfähigen Kosten müssen in diesem Zeitraum 
angefallen sein. 

Förderhöhe 
 

Die Überbrückungshilfe erstattet einen Anteil in Höhe 
von  
 

 80 Prozent der Fixkosten bei mehr als 70 Prozent 
Umsatzeinbruch,  

 50 Prozent der Fixkosten bei Umsatzeinbruch zwi-
schen 50 Prozent und 70 Prozent  

 40 Prozent der Fixkosten bei Umsatzeinbruch zwi-
schen 40 Prozent und unter 50 Prozent  

 

im Fördermonat im Vergleich zum Vorjahresmonat. Bei 
Unternehmen, die nach Juni 2019 gegründet worden 
sind, sind die Monate Dezember 2019 bis Februar 2020 
zum Vergleich heranzuziehen.  
 

Liegt der Umsatz im Fördermonat bei wenigstens 60 
Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats, entfällt die 
Überbrückungshilfe anteilig für den jeweiligen Fördermo-
nat.  
 

Die maximale Förderung beträgt EUR 150.000 für drei 
Monate. Bei Unternehmen bis zu fünf Beschäftigten be-
trägt der maximale Erstattungsbetrag EUR 9.000 für drei 
Monate, bei Unternehmen bis zu zehn Beschäftigten 
EUR 15.000 für drei Monate. Diese maximalen Erstat-
tungsbeträge können nur in begründeten Ausnahmefäl-
len überschritten werden.  
 
 
Antragstellung 
 

Eine Antragstellung ist aktuell noch nicht möglich. Aktu-
elle Informationen zur Überbrückungshilfe Corona wer-
den auf der Internetseite des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Wirtschaft, Landwirtschaft und Energie veröf-
fentlicht. Der voraussichtliche Starttermin ist der 
8.7.2020. 
 

Es wurde jedoch bereits mitgeteilt, dass die Antragsfris-
ten jeweils spätestens am 31. August 2020 enden. 
 
Der Nachweis des anspruchsbegründenden Umsatzein-
bruchs und der erstattungsfähigen Fixkosten erfolgt in ei-
nem zweistufigen Verfahren. In der ersten Stufe (Antrag-
stellung) sind die Antragsvoraussetzungen und die Höhe 
der erstattungsfähigen Fixkosten mit Hilfe eines Steuer-
beraters oder Wirtschaftsprüfers glaubhaft zu machen: 
 

 Umsatzeinbruch: Die Unternehmen geben bei An-
tragstellung eine Abschätzung ihres Umsatzes im 
April und Mai 2020 ab. Zudem geben sie eine Prog-
nose ihres Umsatzes für den beantragten Förder-
zeitraum ab. 

 Fixkosten: Die Unternehmen geben bei Antragstel-
lung eine Abschätzung ihrer voraussichtlichen Fix-
kosten an, deren Erstattung beantragt wird. Das An-
tragsverfahren wird durch einen Steuerberater oder 
Wirtschaftsprüfer durchgeführt und über eine digi-
tale Schnittstelle direkt an die EDV der Bewilligungs-
stellen der Länder übermittelt. Erst dann kann die 
Bewilligung erfolgen. 

https://www.stmwi.bayern.de/ueberbrueckungshilfe-corona/
https://www.stmwi.bayern.de/ueberbrueckungshilfe-corona/
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In der zweiten Stufe (nachträglicher Nachweis) sind die 
Antragsvoraussetzungen und die Höhe der erstattungs-
fähigen Fixkosten mit Hilfe eines Steuerberaters oder 
Wirtschaftsprüfers zu belegen: 
 

 Umsatzeinbruch: Bei Vorliegen der endgültigen Um-
satzzahlen über den tatsächlich entstandenen Um-
satzeinbruch im April und Mai 2020 werden diese 
durch einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer 
an die Bewilligungsstellen der Länder übermittelt. 
Ergibt sich daraus, dass der Umsatzeinbruch von 60 
Prozent entgegen der Prognose nicht erreicht 
wurde, sind bereits ausgezahlte Zuschüsse zurück-
zuzahlen. 

 Fixkosten: Die Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer 
übermitteln zudem die endgültige Fixkostenabrech-
nung an die Bewilligungsstellen der Länder. Auch 
diese Mitteilung kann nach Programmende erfol-
gen. Ergeben sich daraus Abweichungen von der 
Kostenprognose, sind bereits ausgezahlte Zu-
schüsse zurückzuzahlen bzw. werden nachträglich 
aufgestockt. 

 
 

Steuerliche Beurteilung der Überbrückungshilfe 
 

Die als Überbrückungshilfe bezogenen Leistungen sind 
für Ertragssteuerzwecke steuerbar und nach den allge-
meinen steuerrechtlichen Regelungen im Rahmen der 
Gewinnermittlung zu berücksichtigen. Eine Umsatzsteu-
erpflicht ist nach unserer Ansicht nach nicht gegeben. 
Eine Stellungnahme der Verwaltung hierzu fehlt jedoch 
noch. 
 
 
6.7.2020 
 

 

Dr. Johannes Stehr 
Rechtsanwalt Steuerberater 
Fachanwalt für Steuerrecht 
 

Patrick Stadler 
Steuerberater 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

© STEHR STADLER LINDNER PICHLER Seite 4/4 
 

Ansprechpartner 

 

Für alle Fragestellungen stehen Ihnen gerne zur Verfügung  STEHR STADLER LINDNER PICHLER 
Vereidigte Buchprüfer Steuerberater 
Rechtsanwalt Partnerschaft mbB 
 

Peter Stehr sen., Dipl.-Bw. (FH), vBP, StB 
Michael Stadler sen., Bw., vBP, StB 
Peter Stehr jun., Dipl.-Bw. (FH), StB 
Anneliese Lindner, StB 
Paul Pichler, StB 
Dr. Johannes Stehr, RA, StB, FAfStR 
Patrick Stadler, StB 
Michael Stadler jun., M.A., LL.M., StB 
 
Badstraße 26, 83646 Bad Tölz 
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E-Mail: kanzlei@stehr-stadler.de 
Homepage: www.stehr-stadler.de 
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Die Beiträge dieses Newsletters stellen eine Auswahl an allgemeinen Informationen über aktuelle Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsauffas-
sung dar. Sie wurde nach besten Wissen erstellt. Sie erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und können die persönliche Beratung in keinem Fall 
ersetzen. Diese Mandanteninformation stellt keine Auskunft, Beratung oder sonstige Dienstleistung unserer Berufsträger dar. Für Inhalt, Richtigkeit, Aktualität 
und Vollständigkeit kann daher keinerlei Haftung – auch seitens der Verantwortlichen –  übernommen werden. 


